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Zur Eignung eines Wertpapiers iSd § 44 WAG 2007 

 

 

Der Anlageberater darf dem Kunden nur ein solches Wertpapier empfehlen, das für 

den Kunden geeignet ist. Geeignet ist ein Wertpapier nach § 44 Abs 2 WAG 2007 

dann, wenn es drei Voraussetzungen erfüllt. Es muss den Anlagezielen des Kunden 

entsprechen, die mit dem Geschäft verbundenen Risiken müssen für den Kunden 

seinen Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar sein und der Kunde muss in der 

Lage sein, die mit dem Geschäft einhergehenden Risiken aufgrund seiner 

Erfahrungen und Kenntnisse zu verstehen. Um die Geeignetheit des empfohlenen 

Papiers beurteilen zu können, muss der Berater sich daher umfassende 

Informationen über den Kunden verschaffen. Er muss seine Anlageziele, die 

finanziellen Verhältnisse und die bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse des 

Kunden erheben. Zu den Informationen über die Anlageziele gehören auch die 

Präferenzen hinsichtlich des einzugehenden Risikos. Auf Basis dieser Informationen 

muss der Berater dann eine eigenverantwortliche Beurteilung hinsichtlich der 

Geeignetheit des Wertpapiers vornehmen. Nur dann, wenn das ins Auge gefasste 

Wertpapier den drei Geeignetheitskriterien entspricht, darf er es empfehlen. 
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